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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1987

Norm

StPO §281 Abs1 Z9 lita

Rechtssatz

Mit der Behauptung, eine vom Erstgericht ausdrücklich nach den Ergebnissen des Beweisverfahrens ausgeschlossene

Tatsache hätte auf Grund bestimmter Verfahrensresultate dennoch als erwiesen festgestellt werden müssen, kann ein

materiellrechtlicher Feststellungsmangel nicht dargetan werden.
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